
 
Jahresabschluss 2010 

 
 
 

der von der Stadt Heidelberg verwalteten rechtlich selbstständigen 
örtlichen Stiftungen 
 
 
Auszug für die 
 

 Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg 
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A. Entstehung und Aufgabe der Stiftung 
 
 
Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg 
Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat am 20.12.2007 die Gründung der Theater- und 
Orchesterstiftung Heidelberg als rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts 
mit Sitz in Heidelberg beschlossen. Die Anerkennung durch das Regierungspräsidium Karls-
ruhe erfolgte mit Urkunde vom 18.02.2008. Die Stadt Heidelberg verwaltet die Stiftung. 
 
 
Die Stiftung hat folgende Aufgaben: 
 
Theater- und Orchesterstiftung 
Heidelberg 

Zweck der Stiftung ist der Denkmalschutz sowie die un-
mittelbare Förderung der Kultur.  
 
Der Stiftung obliegt dabei die Renovierung, Umgestaltung 
sowie die Instandsetzung der zum Teil denkmalgeschütz-
ten Gebäude des Theaters und Philharmonischen Or-
chesters, durch die ein Spielbetrieb ermöglicht wird wie er 
den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
modernen Anforderungen zur Nutzung als anspruchsvol-
les Theater sowie zum Konzertbetrieb entspricht. 
 

 
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Ihr Wirkungs-
kreis ist auf Heidelberg begrenzt.  
 
 
Auf die Verwaltung und Wirtschaftsführung finden die Vorschriften der Gemeindeordnung 
und des Stiftungsgesetzes Anwendung. Die Stiftungen werden in einem eigenen Finanz- und 
Buchungskreis geführt. 
 
 
 
 
B. Ergebnis- und Finanzrechnung 
 
Am 04.03.2009 hat der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates als zuständiges 
Organ den Haushaltsplan der Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg für die Jahre 2009 
und 2010 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Doppelhaushalt 
2009/2010 nicht beanstandet. Der Haushaltsplan wurde im Heidelberger Amtsanzeiger vom 
06.05.2009 öffentlich bekannt gemacht und in der Zeit vom 07.05.2009 bis einschließlich 
15.05.2009 öffentlich ausgelegt. 
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Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg: 
 
 
Ergebnisrechnung Plan Ergebnis Ist/ Plan- 
Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg 
 

2010 
€

2010 
€

Abweichung 
€

Finanzerträge 404.500 364.712 -39.788

Sonstige ordentliche Erträge 0 15.347 15.347

Ordentliche Erträge 404.500 380.058 -24.442

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 280.000 263.935 -16.065

Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.000 12.049 -50.951

Bilanzielle Abschreibungen 0 15.347 15.347

Ordentliche Aufwendungen 343.000 291.330 -51.670
Ordentliches Ergebnis 61.500 88.728 27.228
Kalkulatorische Kosten 0 0 0

Kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0

Nettoressourcenergebnis 0 0 0

Sonderergebnis 0 0 0

Gesamtergebnis 61.500 88.728 27.228
 
 
Finanzerträge 
Neben Zinserträgen aus der Anlage liquider Mittel und Bausparverträgen sind hier die Erträge aus 
dem von der Stadt eingebrachten Stiftungskapital in Höhe von 8 Mio. € gebucht. Die Vermögensver-
waltung erfolgt durch die Landesbank Baden-Württemberg. 
 
Ertrag Stiftungskapital    285.462 € 
Ertrag liquide Mittel      69.210 € 
Ertrag Bausparverträge      10.040 € 
   364.712 € 
 
Aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus fielen die Zinserträge niedriger aus als erwartet. 
 
Sonstige ordentliche Erträge 
Diese Erträge ergeben sich aus der Auflösung Sonderposten aus bilanzieller Abschreibung.  
Mit der Übertragung der Gebäude von der Stadt an die Stiftung waren die entsprechenden Abschrei-
bungen zu buchen. Da die Gebäude als Geschenk eingebracht wurden, ist der Aufwand mit der Ge-
genposition aufzulösen. Damit ist die Übertragung der Gebäude für die Stiftung kostenneutral.       
 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Es handelt sich um Aufwendungen für die Vermögensverwaltung durch die Landesbank Baden-
Württemberg in Höhe von 61.922 € und um Zinszahlungen in Höhe von 202.013 € für eine Kreditauf-
nahme in Höhe von 7 Mio. €.   
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Hierunter fallen in erster Linie mit 12.041 € die Aufwendungen für die Gebäude- und Haftpflichtversi-
cherung.  
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Finanzrechnung Plan Ergebnis Ist/ Plan- 
Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg  2010 

€
2010 

€
Abweichung 

€
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 404.500 141.172 -263.328

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 343.000 275.983 -67.017

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 61.500 -134.811 -196.311
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.500.000 1.474.727 -3.025.273

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.612.000 7.765.647 -6.846.353

Saldo aus Investitionstätigkeit -10.112.000 -6.290.920 3.821.080
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -10.050.500 -6.425.730 3.624.770

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.930.000 6.976.554 46.554

Finanzierungsmittelbestand -3.120.500 550.824 3.671.324

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 0 -1.304.186 -1.304.186
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 6.736.733 6.736.733

Endbestand an Zahlungsmitteln 5.983.371 5.983.371
 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Es handelt sich um eine Einzelspende in Höhe von 1 Mio. € und um mehrere Teilzahlungen einer 
weiteren Spende in Höhe von 474.727 €. 
Bisher sind damit bis zum 31.12.2010 Spenden in Höhe von 11.474.727 € insgesamt bei der Stiftung 
eingegangen. 
 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Die Ist/Planabweichung resultiert aus nach wie vor sehr zögerlicher Rechnungsstellung seitens der 
Baufirmen.  
Während der Bauausführung ergaben sich neue Erkenntnisse zum Zustand der einzubindenden Alt-
bausubstanz, die zeitaufwändige Planungen und statische Berechnungen sowie zusätzliche Arbeits-
schritte und bauliche Mehrleistungen auslösten. Dies führte aufgrund der engen konstruktiven Zu-
sammenhänge  im Oktober zu einer zweiwöchigen Unterbrechung der Rohbauarbeiten, um Planun-
gen und Berechnungen anpassen zu können. Die bauverzögernden Auswirkungen auf die Gesamt-
planung werden durch eine engere Verzahnung der Folgegewerke im 1. Halbjahr 2011 wieder aufge-
holt. 
 
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 
Der Saldo ergibt sich aus der Abrechnung der Vorsteuer mit dem Finanzamt in Höhe von 1.287.007 € 
und den Abschlagszahlungen an die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz zur Abrechnung der 
Baumaßnahme in Höhe von 2.591.193 €.
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Ergebnisverwendung nach § 49 Abs. 3 GemHVO 
 
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge den 
Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss oder ein 
Jahresfehlbetrag. 
 
Ein Jahresüberschuss aus dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung wird der Rück-
lage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Dadurch können künftige 
Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden, die durch eine erhöhte Förde-
rung im Rahmen des Stiftungszwecks entstehen. 
 
Jahresüberschüsse dienen ferner dazu, die Stiftungen auf Dauer zu erhalten sowie den je-
weiligen Stiftungszweck beständig zu erfüllen, wenn der Jahresüberschuss nicht zur De-
ckung künftiger Fehlbeträge verwendet, sondern ganz oder teilweise zum Inflationsausgleich 
dem Basiskapital zugeschlagen wird. Dieser Inflationsausgleich wurde früher durch eine ent-
sprechende Zuführung an die Allgemeine Rücklage dargestellt. 
 
Derzeit wird das unter Berücksichtigung eines Inflationsausgleichs errechnete Soll-
Basiskapital nicht erreicht. 
 
 
Im Jahr 2010 ergab sich für die Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg ein Jahresüber-
schuss in Höhe von 88.728,36 €.  
 
 
Zur Erfüllung des Stiftungszwecks soll der Jahresüberschuss zunächst in die Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden. Im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2011 ist zu entscheiden, welcher Betrag zum Erhalt des Stiftungsvermögens dem 
Basiskapital zugeschlagen werden soll. 
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C. Schlussbilanz 
 
Allgemeine Angaben zur Schlussbilanz 
 
Die Schlussbilanz der von der Stadt Heidelberg verwalteten rechtlich selbstständigen Stif-
tungen auf den 31.12.2010 enthält sämtliche bekannten Vermögensgegenstände und Kapi-
talpositionen. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Grundsatz der We-
sentlichkeit sind berücksichtigt. Weitergehende Risiken am Bilanzstichtag, die in die Bilanz 
hätten aufgenommen werden müssen, sind bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Schlussbi-
lanz nicht bekannt geworden. 
 
Ausgangspunkt für die Gliederung der Bilanz ist § 52 GemHVO. Auf den Seiten 22 bis 26 
sind die Schlussbilanzen der einzelnen Stiftungen zu finden. 
 
Die nächste Schlussbilanz wird zum Stichtag 31.12.2011 vorgelegt; das Geschäftsjahr ent-
spricht dem Kalenderjahr. 
 
Zur Verarbeitung der Daten wurden die von der Datenzentrale Baden-Württemberg freigege-
benen und von der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) einge-
setzten Programme (sogenannter Doppik-Master) in der Ausprägung der Stadt Heidelberg 
verwendet. Die Grundsätze für ein Internes Kontrollsystem bei der Stadt Heidelberg gelten 
entsprechend.  
 
Auf die rechtlich selbstständigen Stiftungen sind grundsätzlich alle Festlegungen, die bei der 
Stadt Heidelberg Geltung haben, anzuwenden. 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat vom 27.05. bis 17.06.2009 die Eröffnungsbilanzen der von 
der Stadt Heidelberg verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen geprüft. Dabei wurde 
festgestellt, dass bei Grundstückswerten und Abschreibungen Berichtigungen vorzunehmen 
sind und sich infolgedessen in demselben Umfang auch Änderungen beim Basiskapital er-
geben werden. Diese Korrekturen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 vorge-
nommen.  

 
 
 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 

Ausübung gesetzlicher Wahlrechte 
Die Festlegungen der Stadt Heidelberg sind sinngemäß anzuwenden. 

 
 

Sachvermögen 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten.  
 
 
Finanzvermögen 
Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. 
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Schlussbilanz 
zum 31.12. 2010 
 
Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg 
    in €
Aktiva  31.12.2009 31.12.2010
    
1. Vermögen  23.480.717,98 31.902.534,54
    
 Sachvermögen  8.265.521,36 16.015.821,59

 
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte 

5.532.877,63 5.517.531,11

 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.732.643,73 10.498.290,48
   
 Finanzvermögen 15.215.196,62 15.886.712,95
 - Wertpapierportfolio 8.000.000,00 8.000.000,00
 - sonstige privatrechtliche Forderungen 469.598,69 866.502,25
 - Vorsteuer 8.864,67 22.799,84
   
 - Sichteinlagen 2.732.733,26 5.983.370,86
 - Sonstige Einlagen 3.000.000,00 0,00
 - Bausparguthaben 1.004.000,00 1.014.040,00
     
2. Abgrenzungsposten  508.763,23 611.609,79
     
3. Nettoposition  0,00 0,00
     
Bilanzsumme Aktiva  23.989.481,21 32.514.144,33

 
Passiva  31.12.2009 31.12.2010
    
1. Kapitalposition  23.989.481,21 25.537.590,21
    
 Basiskapital  0,00 0,00
 - Reinvermögen Theater- und Orchesterstiftung 0,00 0,00
   
 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnis-

ses 
0,00 456.603,58

 - Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg 
 

0,00 456.603,58

 Zweckgebundene Rücklagen  8.000.000,00 8.000.000,00
 - Stiftungskapital Theater- und Orchesterstiftung 8.000.000,00 8.000.000,00
     
 Ergebnis  456.603,58 88.728,36
 Jahresüberschuss  456.603,58 88.728,36
     
 Sonderposten  15.532.877,63 16.992.258,27
 Sonderposten für Zuwendungen  15.532.877,63 16.992.258,27
     
2. Rückstellungen  0,00 0,00
     
3. Verbindlichkeiten  0,00 6.976.554,12
     
4. Passive Rechnungsabgrenzung  0,00 0,00
   
Bilanzsumme Passiva  23.989.481,21 32.514.144,33
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Sonstige Pflichtangaben 
 
Wichtige Verträge 
 
Für die Theatersanierung sind folgende Verträge abgeschlossen worden: 
Es besteht ein Vertrag mit der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) über die Pro-
jektleitung und mit dem Ingenieurbüro EDR zur Projektsteuerung. 
 
 
Organe der selbstständigen Stiftungen am 31.12.2010 
 
 
Kuratorium der Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg 
 
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner 
Bürgermeister Dr. Joachim Gerner 
Erster Bürgermeister Bernd Stadel 
Intendant Peter Spuhler 
Herr Wolf Meng 
Herr Wolfgang Marguerre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heidelberg, den 30.12.2010 
 
Aufgestellt:       Bestätigt: 
 
 
 
 
 
H.-J.  H e i ß       Dr.  W ü r z n e r 
Stadtkämmerer      Oberbürgermeister 
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